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Seite 11 Artikel 1 Nr. 2 b, neuer Artikel 8 Absatz 3a Buchstabe d: 

Statt: 

"d) Kontosaldo oder -wert (einschließlich des BARWERTS oder 

Rückkaufwerts bei RÜCKKAUFSFÄHIGEN VERSICHERUNGS- oder 

RENTENVERSICHERUNGSVERTRÄGEN) zum Ende des 

betreffenden Kalenderjahrs oder eines anderen geeigneten 

Meldezeitraums oder zum Zeitpunkt der Kontoauflösung, wenn das 

Konto im Laufe des Jahres beziehungsweise Zeitraums aufgelöst wurde," 

muss es heißen: 

"d) Kontosaldo oder -wert (einschließlich des BARWERTS oder 

Rückkaufwerts bei RÜCKKAUFSFÄHIGEN VERSICHERUNGS- oder 

RENTENVERSICHERUNGSVERTRÄGEN) zum Ende des 

betreffenden Kalenderjahrs oder eines anderen geeigneten 

Meldezeitraums oder, wenn das Konto im Laufe des Jahres 

beziehungsweise Zeitraums aufgelöst wurde, die Auflösung des 

Kontos,". 
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Anhang, Seite 2, neuer Anhang I Abschnitt I Unterabschnitt A Nummer 4: 

Statt: 

"4. Kontosaldo oder -wert (einschließlich des BARWERTS oder Rückkaufwerts bei 

RÜCKKAUFSFÄHIGEN VERSICHERUNGS- oder 

RENTENVERSICHERUNGSVERTRÄGEN) zum Ende des betreffenden 

Kalenderjahrs oder eines anderen geeigneten Meldezeitraums oder zum Zeitpunkt 

der Kontoauflösung, wenn das Konto im Laufe des Jahres beziehungsweise 

Zeitraums aufgelöst wurde;" 

muss es heißen: 

"4. Kontosaldo oder -wert (einschließlich des BARWERTS oder Rückkaufwerts bei 

RÜCKKAUFSFÄHIGEN VERSICHERUNGS- oder 

RENTENVERSICHERUNGSVERTRÄGEN) zum Ende des betreffenden 

Kalenderjahrs oder eines anderen geeigneten Meldezeitraums oder, wenn das Konto 

im Laufe des Jahres beziehungsweise Zeitraums aufgelöst wurde, die Auflösung des 

Kontos;". 
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